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1. SPIEL- UND PLATZ-REGLEMENT 
 
1.1 Allgemeines 

 
1.1.1 Zur Durchführung von sportlichen Anlässen kann der Vorstand des TCO auf 

Vorschlag der Spielleitung eine Spielkommission wählen. Die Mitglieder der 
Spiko können auch zur Überwachung des täglichen Spielbetriebs zugezogen 
werden. 

 
1.1.2 Der tägliche Spielbetrieb wird durch den Belegungsplan auf GotCourts 

geregelt. Die Plätze sind von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr für den Spielbetrieb 
geöffnet. Die Duschen und Garderoben sollten bis 22.30 Uhr geräumt 
werden. 

 
1.1.3 Über die Spielbarkeit der Plätze, insbesondere nach starken Regenfällen, 

entscheidet der Platzwart, der diese Kompetenz an den Hilfsplatzwart 
delegieren kann. In Abwesenheit dieser Verantwortlichen entscheidet ein 
Mitglied des Vorstandes oder der Spiko. 

 
1.1.4 Über den Spielbetrieb an Feiertagen entscheidet die Spiko im Einvernehmen 

mit den Behörden. Darf an Feiertagen nicht gespielt werden, gibt dies die 
Spiko per Mail bekannt. 

 
1.1.5 Hunde sind von den Tennisplätzen fernzuhalten (siehe Hausordnung 1.3). 

 
1.1.6 Die Tennisutensilien sind sorgfältig zu behandeln. Für Beschädigung infolge 

unsachgemässer Behandlung haften die Fehlbaren. Beschädigungen sind 
sofort dem Vorstand zu melden. 

 
1.1.7 Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden (mit 

platzschonenden Profilen, z. B. keine Joggingsschuhe). 
 

1.1.8 Nach jedem Spiel ist der Platz instand zu stellen (wischen, evtl. spritzen) 
 

1.1.9 Die Trainingswand steht allen spielberechtigten Clubmitgliedern zur 
Verfügung. Bei Andrang ist die Spielzeit auf 10 Minuten beschränkt. 

 
1.1.10 Sportliches und kameradschaftliches Verhalten sind selbstverständliche 

Voraussetzungen für alle Tennisspielenden. Alle Clubmitglieder haben 
dazu beizutragen, dass stets ein guter, sportlicher Geist herrscht.
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1.2 Spielbetrieb / Platzbelegung 

 
1.2.1 Die ersten PlatzbenutzerInnen des Tages, die einen offensichtlich nicht 

gewischten oder ausgetrockneten Platz vorfinden, z. B. am Morgen, nach 
Regenfällen oder in Hitzeperioden, sind verpflichtet den Platz vor dem Spiel 
in Stand zu stellen, d. h. Platz mit dem Besen wischen, evtl. spritzen. 

 
1.2.2 Die Platzreservation erfolgt über das elektronische Platzreservationssystem 

GotCourts. GotCourts ist für jede Platzbelegung zu benützen.  
 

1.2.3 Für jedes spielberechtigte Clubmitglied erstellt der TCO bei Neueintritt 
in den Club einen GotCourts Account. 

 
1.2.4 Die Platzbelegung ist werktags ab 17 Uhr begrenzt: 

 
- Einzelspiele:   60 Minuten 
- Doppelspiele: 120 Minuten 

 
Die Spielzeit kann auf den Beginn jeder ¼ Stunde reserviert werden. Die 
reservierte Spielzeit ist unabhängig vom Spielstand einzuhalten. Wenn 
am Ende der Spielzeit keine nachfolgende Reservation vorliegt, darf die 
Platzbelegung verlängert werden. Wenn SpielerInnen der nachfolgenden 
Reservation nicht erscheinen, darf bis zu deren Eintreffen weitergespielt 
werden. Sofern die Belegung Anlass zu Meinungsverschiedenheiten gibt, 
ist in jedem Fall ein Mitglied der Spiko oder des Vorstandes 
herbeizuziehen. 

 
1.2.5 Massgebend ist die Zeit der Platzuhr. 

 

1.2.6 Spielberechtigt sind nur jene Clubmitglieder, deren Namen in GotCourts 
angegeben sind (unter Aktivmitglied)  

 
1.2.7 Trainerstunden müssen auf GotCourts ebenfalls reserviert werden. 
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1.3. Platzreservationen 
 

1.3.1. Die Spiko ist berechtigt, einen oder mehrere Plätze für Wettkämpfe, 
Trainingsstunden, Interclubmeisterschaften, Juniorentraining oder 
allen Clubmitgliedern offenstehende Trainingsstunden zu reservieren. 

 
1.3.2. Anlässlich der Durchführung des Interclubs oder anderer Turniere 

gelten Sonderregelungen. Diese werden von der Spielleitung 
rechtzeitig in GotCourts reserviert. 

 
1.3.3. Für die Tennislehrperson kann ein Platz zu den vertraglich vereinbarten 

Zeiten reserviert werden. Auf diesem Platz kann die Tennislehrperson auch 
SpielerInnen unterrichten, welche nicht Clubmitglieder sind. Diese 
Nichtmitglieder haben jedoch eine Platzmiete pro Stunde zu entrichten 
(Verrechnung durch die Tennislehrperson, aktueller Preis siehe 
Homepage). Wird der Platz von der Tennislehrperson nicht beansprucht, 
so darf dieser von anderen Clubmitgliedern belegt werden. 

 
1.3.4. Trotz Turnierspielen, Trainings etc. müssen werktags nach 17.00 Uhr 

mindestens zwei Plätze für den allgemeinen Spielbetrieb zur Verfügung 
stehen
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1.4. Gäste 

 
1.4.1. Ein Gast kann maximal 6 Mal pro Saison von Clubmitgliedern (Aktive 

und Junioren Kat. 1+2) zum Spielen eingeladen werden. 
 

1.4.2. Gäste dürfen nur in Begleitung eines Clubmitgliedes spielen. Werktags nach 
17:00 haben Reservationen ohne Gast Vorrang. 

 
1.4.3. Familienangehörige von Clubmitgliedern, die nicht selbst Clubmitglied 

sind, sowie Passivmitglieder haben die gleichen Spielmöglichkeiten wie 
Gäste. 

 
1.4.4. Die Angaben der Spieldauer gem. Spielreglement gilt auch für Spiele 

mit Gästen. 
 

1.4.5. Für Gäste hat das einladende Clubmitglied eine Gebühr pro Reservation 
zu bezahlen (aktueller Preis siehe Homepage). Er hat sich und den Gast 
vor Beginn des Spiels in die entsprechende Liste im Clubhaus 
einzutragen. 
 

1.4.6. GastspielerInnen dürfen den IC-Mannschaften aushelfen, wenn 
SpielerInnenmangel herrscht. GastspielerInnen zahlen eine Gebühr für 
die Saison (aktueller Preis siehe Homepage). Sie dürfen die Plätze 
lediglich für IC-Trainings und -Wettkampfspiele benutzen. 
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2. JUNIOREN - REGLEMENT 
 
2.1. Kategorien 
 
Die Junioren werden in zwei Kategorien eingeteilt: 
 

Kategorie 1: Junioren über 12 Jahren 
Kategorie 2: Junioren unter 12 Jahren 

 
2.2. Spielmöglichkeiten 

 
2.2.1. Junioren der Kategorie 1 und 2 haben die gleichen Spielmöglichkeiten wie 

Aktivmitglieder. 
 

2.2.2. Für jede Platzbelegung durch Junioren ist eine Reservation über GotCourts 
erforderlich.  
 

2.2.3. Jeder Junior erhält durch den Club einen GotCourts-Account. Bei Junioren 
der Kategorie 2 wird der Account durch die Eltern verwaltet; Junioren der 
Kategorie 1 dürfen ihren Account selbst verwalten.  
 

2.2.4. Bei Junioren beider Kategorien auftretende Streitfragen sind mit der 
Spiko zu bereinigen. 
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3. CLUBMEISTERSCHAFTEN - REGLEMENT 
 
3.1. Der TC Oberglatt führt mehrere Tableaus: 

A:  Damen Einzel 
B:  Herren Einzel 
C:  Damen Doppel 
D:  Herren Doppel 
E:  Mixed Doppel  
F:  Junioren 

 
3.2. Teilnahmeberechtigt in den Tableaus A und B sind alle Aktivmitglieder inklusive der 

Junioren. 
 

Die Spiko kann zusätzliche Ranglisten erstellen, sofern dafür ein 
allgemeines Interesse besteht. 

 
3.3. Die Einzel-Clubmeisterschaften werden entweder als Gruppenspiele oder als k.o.-

Tableau gespielt. Die Spiko entscheidet über Modalitäten und gibt diese in der 
Einladung bekannt.  
 

3.4. Die Spiko organisiert die Platzbelgung über GotCourts.  
 
3.5. Allgemeine Turnierregeln 

Wo nicht anders erwähnt, gelten die Bestimmungen des Turnierreglements 
Swiss Tennis. Die Bestimmungen für die Gruppenspiele und die Finalspiel-
Qualifikationen werden in der Einladung bekannt gegeben

 
3.6. Resultatwertung / Klassierung 

Die erzielten Einzelresultate gelten für lizenzierte SpielerInnen als offizielle 
Resultate und werden für die Swiss Tennis Klassierung gewertet, sofern 
zwei SpielerInnen mit Lizenz gegeneinander spielen. 

 
3.7. Preise 

Ein Preispaket wird von Swiss Tennis offeriert.  
 
3.8. Startgeld 

Wird entsprechend der Vorgabe erhoben. 
 
3.9. Qualifikation für das regionale Masters 

Die Sieger im Einzel sind für die regionalen Masters im November 
qualifiziert.
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4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

4.1. Für die auf der Anlage abhanden gekommenen Gegenstände haftet der TC Oberglatt 
nicht. Auch bei Unfällen und Verletzungen kann er nicht behaftet werden. Wer Gäste 
auf die Anlage mitnimmt, haftet für die von diesen verursachten Schäden. Insbesondere 
die Kosten der Instandstellung der Plätze sind zu ersetzen, wenn auf gesperrten 
Plätzen gespielt wird oder diese nicht mit Tennisschuhen betreten werden. 

 
4.2. Reklamationen oder Anregungen bezüglich der vorliegenden Spielordnung sind an 

den Vorstand zu richten. 
 
4.3. Bei Differenzen in der Auslegung dieser Spielordnung entscheidet der Vorstand. 
 
4.4. Die Spiko ist berechtigt, für die Dauer einer Saison, vorübergehende Änderungen der 

Spielordnung zu beschliessen. Derartige Änderungen treten nach Bekanntgabe an den 
Vorstand und per Mail an die Clubmitglieder in Kraft, sofern der Vorstand keinen 
Einspruch erhebt. Sollten Änderungen länger als für eine Saison gelten, so ist dieses 
Reglement durch den Vorstand zu ändern. 

 
4.5. Die vorliegenden Bestimmungen treten erstmals im Januar 2022 in Kraft. 
 
4.6. Im Weiteren gelten die Statuten, sowie die Hausordnung des TC Oberglatt, die auf der 

Homepage sowie im Clubhaus eingesehen werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oberglatt, Dezember 2021  

TC Oberglatt 

 
Der Präsident Die Spielleiterin 

 
Thomas Wimmer Monica Barnett 


